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Dieses Kurzinformationsblatt möchte Ihnen erste Informationen über die am 28.08.2007 in 
Kraft getretene gesetzliche Bleiberechtsregelung an die Hand geben. Die gesetzliche 
Bleiberechtsregelung soll die Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz vom 
17.11.2006 ergänzen. Über die Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz können 
Betroffene auch jetzt noch eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Der Antrag nach der IMK-
Regelung musste allerdings bis zum 17.05.2007 gestellt worden sein. Informationen dazu 
finden Sie auf dem Informationsblatt zur Bleiberechtsregelung2. Im Gegensatz dazu hat 
dieses Kurzinformationsblatt nur die Funktion, das umfassende Informationsblatt zur Bleibe-
rechtsregelung der Innenministerkonferenz zu ergänzen. Viele der detaillierten Ausführungen 
dort sind auf die gesetzliche Bleiberechtsregelung übertragbar.  
 
Die gesetzliche Bleiberechtsregelung ist Teil des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes, das am 
28.08.2007 in Kraft getreten ist (auch 2. Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz ge-
nannt). Dieses Gesetzespaket enthält auch einen neuen § 104a und § 104b Aufenthaltsge-
setz, mit dem eine gesetzliche Bleiberechtsregelung geschaffen wurde. Darüber hinaus ent-
hält das Gesetz eine Vielzahl von Änderungen des Aufenthaltsgesetzes, des AsylVerfah-
rensgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes-EU, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes, die teilweise das geltende Recht verschärfen. Geändert wur-
den auch wichtige Rechtsverordnungen, z.B. die Aufenthaltsverordnung oder die Beschäfti-
gungsverfahrensverordnung, die es Geduldeten nach 4 Jahren ermöglicht, unter erleichter-
ten Bedingungen zu arbeiten (vgl. dazu Infoblatt Zugang zu Arbeit und Sozialleistungen). 
 
Wer fällt unter die geplante Regelung? 
 
Dazu haben wir unten den Gesetzestext mit Gesetzesbegründung wiedergegeben. Die Vor-
aussetzungen sind nachfolgend kurz zusammengefasst:  
 
Stichtag: 

• Bei Alleinerziehenden oder Familien, die mit mindestens einem minderjährigen 
ledigen  Kind in häuslicher Gemeinschaft leben: 
mindestens 6 Jahre ununterbrochener Aufenthalt,  
also seit mind. 01.07.2001  

• in allen anderen Fällen: mindestens 8 Jahre ununterbrochener Aufenthalt in 
Deutschland, also seit mind. 01.07.1999 

 
Die Stichtage wurden im Vergleich zur Innenministerkonferenz leicht verschoben, so dass 
unter die gesetzliche Bleiberechtsregelung auch Personen fallen, die die Stichtage der IMK-
Regelung um wenige Monate versäumt haben. Zudem ist für die Anwendbarkeit des günsti-
geren Stichtags nicht mehr erforderlich, dass die Kinder bereits eine Tageseinrichtung für 
Kinder oder die Schule besuchen. 
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Weitere Integrationsvoraussetzungen: 

• ausreichender Wohnraum,   
• hinreichende mündliche Deutschkenntnisse entsprechend Stufe A2 des GERR 

bis zum 01.07.2008; es sei denn, sie können wg. einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllt 
werden,   

• Nachweis des tatsächlichen Schulbesuchs bei allen Kindern im schulpflichtigen 
Alter und 

• ggf. Integrationsgespräche und Integrationsvereinbarungen (vgl. § 104a Abs. 4 
S. 1 AufenthG)   

 
Ausschlussgründe: 

• vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht oder 
• behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert 

oder behindert oder 
• Ausweisungsgründe oder 
• vorsätzliche Straftaten über 50 TS; bei ausländerrechtlichen oder 

asylverfahrensrechtlichen Straftaten über 90 TS (Tilgungsfristen beachten!) oder 
• Bezüge zu Extremismus und Terrorismus bzw. diese unterstützt  
 
Prinzip Familieneinheit: Ausschluss eines Familienmitglieds wegen Straftaten führt 
zum Ausschluss der gesamten Familie (in Härtefällen kann es aber möglich sein, 
dass der Ehegatte und  die Kinder ein Aufenthaltsrecht erhalten bzw. nur die älteren 
Kinder (vgl. § 104a Abs. 3, § 104 b AufenthG-neu) 
 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt: 
 
→  Aufenthaltserlaubnis gem. § 104a AufenthG bis 31.12.2009 (bzw. 1.7.2008, wenn erst 
noch A 2- Deutschkenntnisse nachzuweisen sind) unabhängig von der Frage der Lebens-
unterhaltsicherung.  
 
Es handelt sich um eine „Soll-Regelung“ (vgl. § 104a Abs. 1 AufenthG-neu). Aus der Geset-
zesbegründung (zu § 104a Abs. 6 Nr. 5 AufenthG) ergibt sich, dass in den Fällen von Perso-
nen über 65 Jahren die AE ausnahmsweise nicht erteilt wird, wenn davon auszugehen ist, 
dass der Lebensunterhalt bis Ende 2009 nicht gesichert werden kann und auch nicht die 
Ausnahmen des § 104a Abs. 6 AufenthG-neu greifen. 
 
Diese zu erteilende Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung der Erwerbstätigkeit 
(vgl. § 104a Abs. 4 S. 2 AufenthG-neu), d.h. zur Ausübung einer unselbständigen u. selb-
ständigen Tätigkeit ohne Vorrangprüfung und ohne Prüfung der Arbeitsbedingung und 
ohne Beteiligung der Agentur für Arbeit.   
 
Lebensunterhaltssicherung durch legale Erwerbstätigkeit: 
 
Bis zum 31.12.2009 muss der Ausländer dann – um die AE verlängert zu bekommen – 
nachweisen,  

• dass er  seinen Lebensunterhalt bis dahin überwiegend durch eigenständige Er-
werbstätigkeit sichern konnte (die Gesetzesbegründung stellt dabei klar, dass 
sich das Erfordernis der überwiegenden eigenständigen Sicherung des Lebens-
unterhaltes auf den Zeitraum der erteilten Aufenthaltserlaubnis bezieht) oder  

• der Ausländer den Lebensunterhalt seit dem 01.04.2009 nicht nur vorübergehend 
eigenständig sichert und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass für die Zu-
kunft der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein wird.  
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Ausnahmen im Hinblick auf Lebensunterhaltssicherung: 

• Azubis (auch berufsvorbereitende Maßnahmen) 
• Familien mit Kindern - vorübergehender ergänzender Leistungsbezug unschäd-

lich 
• Alleinerziehende mit Kindern unter 3 Jahren – vorübergehende Sozialleistungen 

unschädlich 
• Erwerbsunfähige, wenn Lebensunterhalt gesichert (Rente oder Verpflichtungser-

klärung) 
• Personen, die am 31.12.20093 über 65-Jahre alt sind mit bleibeberechtigten An-

gehörigen (Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht bzw. deutscher 
Staatsangehörigkeit im Bundesgebiet, wenn in ihrem Herkunftsland keine Fami-
lie und keine Sozialleistungen in Anspruch genommen werden müssen. Wenn 
keine laufenden Leistungen nach dem SGB II oder XII oder AsylbLG bezogen 
werden, müsste in solchen Fällen die Neuregelung des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
(Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung) greifen. 

 
Sobald nachgewiesen ist, dass der Lebensunterhalt gesichert ist, muss eine Aufenthaltser-
laubnis gem. § 23 Abs. 1 AufenthG erteilt werden. 
 
Sonderegelung für erwachsene unverheiratete Kinder (vgl. § 104a Abs. 2 S. 1 Auf-
enthG-neu): 

• AE unabhängig von Eltern 
• wenn bei Einreise minderjährig und noch unverheiratet, 
• der Elternteil muss sich seit 1.7.1999 in Deutschland  

oder , falls er zusammen mit mindestens einem minderjährigem Kind in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, seit 1.7.2001 in Deutschland leben    

• wenn positive Sozialprognose 
• Abweichen von der Lebensunterhaltssicherung nur im Ermessensweg gem. § 5 

Abs. 3 AufenthG 
• Kann-Regelung 

 
Sonderregelung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (vgl. § 104a Abs. 2 S. 2 
AufenthG-neu): 

• seit 1.7.2001  als unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland  
• wenn positive Sozialprognose 
• Abweichen von der Lebensunterhaltssicherung und den anderen Erteilungsvor-

aussetzungen (auch Visumsverfahren) nur im Ermessensweg gem. § 5 Abs. 3 
AufenthG 

• Kann-Regelung 
 
Sonderregelung für Kinder, deren Eltern kein Aufenthaltsrecht nach der Regelung er-
halten können (vgl. § 104b AufenthG-neu): 

• Minderjähriges Kind 
• Im Fall der Ausreise seiner Eltern oder des allein personensorgeberechtigten El-

ternteils 
• Am 1.7.2007 mind. 14 Jahre 
• Seit mind. 1.7.2001 in Deutschland 
• Beherrschen der deutschen Sprache   
• wenn positive Sozialprognose 
• sichergestellte Personensorge 
• Kann-Regelung 
• Abweichend vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung 

 

                                                 
3
 Gesetzesbegründung: „Maßgeblich ist das Lebensalter, das der Ausländer zum Zeitpunkt der am 1. Januar 2010 

anstehenden Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis erreicht hat.“; Korrektur des Gesetzestextes durch BT-Drs. 
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Ausschlussklausel für Angehörige bestimmter Staaten 
 
Gemäß § 104a Abs. 7 AufenthG-neu  dürfen die Länder anordnen, dass aus Gründen der 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 
bis 3 Staatsangehörigen bestimmter Staaten zu versagen ist. Damit können die Länder 
Staatsangehöriger bestimmter Staaten generell von der Anwendbarkeit der Regelung aus-
schließen. Ein solcher totaler Ausschluss – in dem bestimmte Staatsangehörige generell 
unter Terrorismusverdacht gestellt werden - wäre verfassungsrechtlich hoch problematisch 
und integrationspolitisch kontraproduktiv. Es ist daher zu hoffen, dass der Bundesinnenmi-
nister das erforderlich Einvernehmen für einen solchen Ausschluss nicht erteilt. Da Baden-
Württemberg einen solchen Ausschluss nicht gefordert hat, ist zu hoffen, dass Baden-
Württemberg von einer solchen Regelung auch keinen Gebrauch macht. 
 
Verhältnis zur IMK-Bleiberechtsregelung 
 
Soweit der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach der IMK-Regelung bereits 
innerhalb der Antragsfrist gestellt war und diese noch nicht erteilt ist, muss – ohne weiteren 
Antrag – durch die Ausländerbehörde sowohl nach der IMK-Regelung als nach den Rege-
lungen der gesetzlichen Bleiberechtsregelung geprüft werden, ob die Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden kann. Ist der Lebensunterhalt gesichert, so wird die Aufenthaltserlaubnis gem. 
§ 23 Abs. 1 AufenthG erteilt. Ist der Lebensunterhalt noch nicht gesichert und greifen die 
Voraussetzungen der gesetzlichen Bleiberechtsregelung, so wird die Aufenthaltserlaubnis 
gem. § 104a AufenthG erteilt. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis darf nur abgelehnt wer-
den, wenn weder die Voraussetzungen der IMK-Regelungen noch die der gesetzliche Blei-
berechtsregelung erfüllt sind. Wurde die Antragsfrist für die IMK-Bleiberechtsregelung ver-
säumt, kann die Aufenthaltserlaubnis nur noch auf Grundlage der gesetzlichen Bleiberechts-
regelung erteilt werden. 
 
Achtung: Abschiebeschutz besteht bei ausreisepflichtigen Ausländern nur, wenn in der Dul-
dung kein Erlöschensvermerk (wie „erlischt mit Bekanntgabe des Flugtermins“) steht oder 
die Ausländerbehörde schriftlich zusagt, dass die Abschiebung bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ausgesetzt wird. Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis allein blockiert 
die Abschiebung noch nicht. 
 
Der Gesetzeswortlaut: 
 
„§ 104a Altfallregelung 
 
(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich am 1. Juli 
2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem oder 
mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit 
einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebietaufgehal-
ten hat und er 

1. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 
2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne der Stufe A2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 
3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tatsächlichen Schulbesuch 

nachweist, 
4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich re-

levante Umstände getäuscht oder behördliche Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder behindert hat, 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen 
hat und diese auch nicht unterstützt und 

6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat 
verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessät-
zen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufent-
haltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen 
werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

 
Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätig-
keit sichert, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 er-
teilt. Im Übrigen wird sie nach Satz 1 erteilt; sie gilt als Aufenthaltsti-
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tel nach Kapitel 2 Abschnitt 5; die §§ 9 und 26 Abs. 4 finden keine Anwen-
dung. Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 1. Juli 2008 
abgesehen werden. Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, 
wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann. 
 
(2) Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines geduldeten Ausländers, 
der sich am 1. Juli 2007 seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusam-
men mit einem oder mehreren minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, 
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im 
Bundesgebiet aufgehalten hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 
1 Satz 1 erteilt werden, wenn es bei der Einreise minderjährig war und ge-
währleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung 
und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann. Das Gleiche gilt für einen Ausländer, der sich 
als unbegleiteter Minderjähriger seit mindestens sechs Jahren ununterbro-
chen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitä-
ren Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und bei dem gewährleistet er-
scheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. 
 
(3) Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung der 
Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift für andere Familienmitglieder. 
Satz 1 gilt nicht für den Ehegatten eines Ausländers, der Straftaten im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn der Ehegatte die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 im Übrigen erfüllt und es zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist, ihm den weiteren Aufenthalt zu ermögli-
chen. Sofern im Ausnahmefall Kinder von ihren Eltern getrennt werden, muss 
ihre Betreuung in Deutschland sichergestellt sein. 
 
(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedingung erteilt werden, dass 
der Ausländer an einem Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integrati-
onsvereinbarung abgeschlossen wird. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
 
(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 
2009 erteilt. Sie soll um weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 verlängert werden, wenn der Lebensunterhalt des Auslän-
ders bis zum 31. Dezember 2009 überwiegend eigenständig durch Erwerbstätig-
keit gesichert war oder wenn der Ausländer mindestens seit dem 1. April 
2009 seinen Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend eigenständig sichert. 
Für die Zukunft müssen in beiden Fällen Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein wird. Im Fall des 
Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst mit einer Gültig-
keit bis zum 1. Juli 2008 erteilt und nur verlängert, wenn der Ausländer 
spätestens bis dahin nachweist, dass er die Voraussetzung des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 2 erfüllt. § 81 Abs. 4 findet keine Anwendung. 
 
(6) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung von 
Härtefällen von Absatz 5 abgewichen werden. Dies gilt bei 

1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförder-
ten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf ergänzende Sozial-
leistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend auf Sozialleistungen 
angewiesen sind, und denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 
3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist, 

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensunterhalt einschließlich einer 
erforderlichen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistun-
gen der öffentlichen Hand dauerhaft gesichert ist, es sei denn, die 
Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen, 

5. Personen, die am 31. Dezember 2009 das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben, wenn sie in ihrem Herkunftsland keine Familie, dafür aber im 
Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit dauerhaftem Aufent-
halt bzw. deutscher Staatsangehörigkeit haben und soweit sicherge-
stellt ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden. 

 
(7) Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen der Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 
Staatsangehörigen bestimmter Staaten zu versagen ist. Zur Wahrung der Bun-
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deseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern. 
 
 
§ 104b Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von geduldeten 
Ausländern 
 
Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall der Ausreise seiner Eltern 
oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils, denen oder dem eine 
Aufenthaltserlaubnis nicht nach § 104a erteilt oder verlängert wird, abwei-
chend von § 5 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 eine eigenständi-
ge Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn 

1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
2. es sich seit mindestens sechs Jahren rechtmäßig oder geduldet in 

Deutschland aufhält, 
3. es die deutsche Sprache beherrscht, 
4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schulausbildung und Lebensführung 

in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland eingefügt 
hat und gewährleistet ist, dass es sich auch in Zukunft in die Le-
bensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen wird und 

5. seine Personensorge sichergestellt ist. 
 
Die Gesetzesbegründung: 
 
„Zu Nummer 82 (§§ 104a und 104b) 
 
Zu § 104a 
 
Die Frage einer Altfall- oder Bleiberechtsregelung für ausreisepflichtige 
Ausländer, die seit Jahren im Bundesgebiet geduldet und hier wirtschaftlich 
und sozial integriert sind, die jedoch auch nach den Abschiebung nach aller 
Voraussicht auch in nächster Zeit nicht möglich sein wird

4
, stand seit län-

gerer Zeit zur Diskussion. Auch im Rahmen der Evaluation des Zuwanderungs-
gesetzes, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom 11. Novem-
ber 2005 vereinbart worden war, wurde diese Frage umfassend geprüft. 
 
Mit der gesetzlichen Altfallregelung des §104a wird dem Bedürfnis der seit 
Jahren im Bundesgebiet geduldeten und hier integrierten Ausländer nach ei-
ner dauerhaften Perspektive in Deutschland Rechnung getragen. Die Regelung 
führt dazu, dass im selben Zuge auch die Vorschrift des § 61 AufenthG (vgl. 
im Einzelnen die Begründung zu Nummer 50 Buchstabe a), die Beschäftigungs-
verfahrensverordnung (vgl. die Begründung zu Artikel 7 Abs. 5 Nummer 4) und 
das Asylbewerberleistungsgesetz (s. Artikel 6 Abs. 2 Nummer 2) geändert 
werden. 
 
Am 31. Dezember 2006 hielten sich 174 980 geduldete ausreisepflichtige Aus-
länder im Bundesgebiet auf, wobei es sich zum großen Teil um abgelehnte A-
sylbewerber handelt, die nicht abgeschoben werden konnten. Davon hielten 
sich laut Ausländerzentralregister 99 087 Personen seit mindestens 6 Jahren 
in Deutschland auf (Einreise vor dem 1. Januar 2001), 67 947 Personen seit 
mindestens 8 Jahren (Einreise vor dem 1. Januar 1999). Wie viele Personen 
die notwendigen Voraussetzungen erfüllen und somit von der Altfallregelung 
begünstigt sein werden, kann aufgrund der vorhandenen Datenlage nicht vor-
hergesagt werden. So wird im Ausländerzentralregister zwar nach dem Famili-
enstand differenziert, nicht aber danach, ob ein Ausländer Kinder hat und 
ob er mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt. Letzteres ist ausschlagge-
bend dafür, ob ein Ausländer nach sechs oder erst nach acht Jahren unter 
die Altfallregelung des § 104a Abs. 1 fällt. 
 
Die Voraussetzungen und Ausschlussgründe für die Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis nach § 104a AufenthG sind zum großen Teil eng an die des Bleibe-
rechtsbeschlusses der IMK vom 17. November 2006 angelehnt. 
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ergeben sich 
aus Absatz 1. Die Kriterien sollen diejenigen begünstigen, die faktisch und 
wirtschaftlich im Bundesgebiet integriert sind und sich rechtstreu verhal-
ten haben. 
 
Erteilt wird die Aufenthaltserlaubnis nach §23 Abs. 1 Satz 1, wenn die Be-
troffenen ihren Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit si-
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chern. Es handelt sich hierbei um eine Rechtsfolgenverweisung. Durch die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 wird die An-
wendbarkeit von Vorschriften, die auf die Regelung bzw. Kapitel 2 Abschnitt 
5 (Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen) 
Bezug nehmen, gewährleistet, ohne dass Folgeänderungen in anderen Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes und anderer Gesetze, die an die Vor-
schrift anknüpfen, erforderlich sind. Geduldete, die ihren Lebensunterhalt 
noch nicht eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern, jedoch die übrigen 
Voraussetzungen des § 104a erfüllen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis auf 
Probe. Sie wird nach § 104a Abs. 1 Satz 1 erteilt, gilt jedoch als Aufent-
haltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5, um auch hier die Anwendbarkeit der 
Vorschriften dieses Abschnitts und der Normen, die hierauf Bezug nehmen 
(insbesondere § 10 Abs. 3 Satz 1), sicherzustellen. Eine Aufenthaltsverfes-
tigung ist im Falle der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs. 1 Satz 1 aus-
geschlossen, um den Anreiz zur Arbeitsplatzsuche aufrechtzuerhalten und ei-
ne Zuwanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden. Sobald der Inhaber einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs. 1 Satz 1 nachweist, dass er seinen 
Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit sichern kann, wird ihm 
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt. 
 
Einbezogen sind entsprechend dem IMK-Beschluss vom 17. November 2006 die 
minderjährigen ledigen Kinder von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis 
aufgrund des Absatz 1 besitzen. Sie erhalten ein von der Aufenthaltserlaub-
nis der Eltern bzw. eines Elternteiles abhängiges Aufenthaltsrecht. Mit 
Eintritt der Volljährigkeit kann ihnen eine Aufenthaltserlaubnis unter den 
erleichterten Voraussetzungen des Absatz 2 Satz 1 erteilt werden. Ehegatten 
müssen die Voraussetzungen des Absatzes 1 in eigener Person erfüllen. 
 
Absatz 2 Satz 1 sieht ein Aufenthaltsrecht im Falle einer positiven Integ-
rationsprognose für geduldete erwachsene Kinder von geduldeten Ausländern 
vor, die die Voraufenthaltszeiten nach Absatz 1 erfüllen. Mangels ausdrück-
lichen Ausschlusses gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 
5, es muss also insbesondere die Sicherung des Lebensunterhalts nachgewie-
sen sein. Nach § 5 Abs. 3 kann hiervon abgesehen werden, wobei § 104a Abs. 
6 Nr. 1 bis 3 in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte für die Ermessensaus-
übung bietet. 
 
Absatz 2 Satz 2 gewährt minderjährigen oder erwachsenen Ausländern ein Auf-
enthaltsrecht, die als unbegleitete Minderjährige ins Bundesgebiet einge-
reist sind, wenn sie sich am Stichtag seit mindestens sechs Jahren als un-
begleitete Minderjährige dort aufgehalten haben und eine positive Integra-
tionsprognose vorliegt. Auch hier ist § 5 mangels ausdrücklichen Ausschlus-
ses anwendbar. 
 
Absatz 3 Satz 1 sieht in Anlehnung an den IMK-Beschluss vom 17. November 
2006 vor, dass die Begehung von Straftaten nach Absatz 1 Nr. 6 durch einen 
Ausländer die Versagung der Aufenthaltserlaubnis auch für die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienmitglieder zur Folge hat. Für min-
derjährige Kinder, deren Eltern straffällig geworden sind, entspricht dies 
dem Grundsatz, dass das minderjährige Kind das aufenthaltsrechtliche 
Schicksal der Eltern teilt. Hinzu kommt, dass aufgrund der häuslichen Ge-
meinschaft ein negativer Einfluss auf die übrigen Familienmitglieder nicht 
auszuschließen ist. Dies gilt auch für das Verhältnis von Geschwistern un-
tereinander. Für die Fälle, in denen Kinder eine Straftat begangen haben, 
ist der Ausschluss der Eltern im Hinblick auf ihre Aufsicht- und Erzie-
hungspflicht gerechtfertigt. Bei lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften 
und eheähnlichen Lebensgemeinschaften sind die in Absatz 1 Nr. 6 genannten 
Straftaten des Partners im Rahmen der Soll-Regelung des Absatzes 1 Satz 1 
regelmäßig zu berücksichtigen. Absatz 3 Satz 2 enthält eine Ausnahmerege-
lung für den Ehegatten des Ausländers, für seine Kinder kommt eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 104b in Betracht. 
 
Nach Absatz 4 Satz 1 kann die Aufenthaltserlaubnis entsprechend dem IMK-
Beschluss unter der Bedingung erteilt werden, dass der Ausländer an einem 
Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integrationsvereinbarung abge-
schlossen wird. Den Ausländerbehörden wird mit dieser Bestimmung die Mög-
lichkeit der individuellen Beratung sowie der Kontrolle der Integrations-
fortschritte gegeben. Wurde eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen, 
ist eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis von der Erfüllung der einge-
gangenen Integrationsverpflichtung abhängig. 
 
Absatz 5 enthält zunächst die Festlegung, dass die Aufenthaltstitel nach 
den Absätzen 1 und 2 mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2009 erteilt 
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werden. In Fällen, in denen der Ausländer bei Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis nach Maßgabe des Absatzes 1 nicht über hinreichende mündliche deut-
sche Sprachkenntnisse im Sinne der Stufe A 2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen verfügt, wird die Aufenthaltserlaubnis ledig-
lich bis zum 1. Juli 2008 erteilt. Weist der Ausländer zum Zeitpunkt der 
erforderlichen Verlängerung dieser so befristeten Aufenthaltserlaubnis die 
erforderlichen Sprachkenntnisse nach, wird die Aufenthaltserlaubnis unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 mit einer Befristung bis zum 31. Dezem-
ber 2009 verlängert. 
 
Da eines der Ziele dieser Altfallregelung darin besteht, eine dauerhafte 
Zuwanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden, wird im Gegensatz zu Absatz 
1, wonach bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs. 1 Satz 1 
auf die Erfüllung der Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 verzichtet wird, 
für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bzw. Erteilung über den 31. 
Dezember 2009 hinaus vorausgesetzt, dass im zurückliegenden Zeitraum des 
Besitzes der Aufenthaltserlaubnis der Lebensunterhalt überwiegend eigen-
ständig durch Erwerbstätigkeit gesichert war. Dabei werden öffentliche 
Leistungen nicht angerechnet, die auf Beitragsleistungen beruhen wie z. B. 
Leistungen aus der Kranken- oder Rentenversicherung und das Arbeitslosen-
geld I. Hingegen sind Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch sowie das Wohngeld keine auf einer Beitragsleistung beruhende 
öffentliche Mittel und werden als öffentliche Leistungen angerechnet. Das 
gleiche gilt, denn der Ausländer im Zeitraum vom 1. April 2009 bis zum 31. 
Dezember 2009 aus eigener Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt ohne Inan-
spruchnahme öffentlicher Leistungen bestreiten konnte und es sich nicht nur 
um eine vorübergehende Beschäftigung handelt. Die Annahme, dass in diesen 
Fällen für die Zukunft der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein wird, 
kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn der der Erwerbstätigkeit zugrunde 
liegende Arbeitsvertrag lediglich eine für den Abschluss vergleichbarer Ar-
beitsverträge übliche Befristung des Arbeitsverhältnisses beinhaltet. Lie-
gen die Voraussetzungen für die Verlängerung nach Absatz 5 - ggf. i. V. m. 
Absatz 6 - vor, wird die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 er-
teilt bzw. verlängert; eine Verlängerung der nach § 104a Abs. 1 Satz 1 er-
teilten Aufenthaltserlaubnis nach § 104a Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 oder § 
26 Abs. 1 ist nicht möglich. 
 
Nach Absatz 5 Satz 5 ist die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 4 AufenthG aus-
geschlossen. Die Regelung gilt für alle aufgrund §104a erteilten und ver-
längerten Aufenthaltstitel. 
 
Mit Absatz 6 werden Ausnahmen festgelegt, in denen die Aufenthaltserlaubnis 
zur Vermeidung von Härtefällen auch dann verlängert werden kann, wenn der 
Lebensunterhalt nicht, wie in Absatz 5 gefordert, eigenständig durch Er-
werbstätigkeit gesichert wird.  
 
In Nummer 1 werden Ausnahmen für Jugendliche oder junge Erwachsene geschaf-
fen, die sich in Ausbildung oder Berufsvorbereitung befinden. Sie sollen 
ihre individuellen Bildungschancen nutzen können, um ihre weitere Integra-
tion in Deutschland zu ermöglichen. Unter beruflicher Ausbildung werden 
Ausbildungsgänge erfasst, die zu einem beruflichen Abschluss führen. Hier-
unter fallen zum einen staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, wenn die 
Ausbildung betrieblich oder außerbetrieblich durchgeführt und ein dafür 
vorgeschriebener Ausbildungsvertrag abgeschlossen wird. Zum anderen werden 
darunter die außerhalb des dualen Ausbildungssystems an Berufsfachschulen 
und anderen Schulformen durchzuführenden voll qualifizierenden Berufsaus-
bildungen verstanden, die mit einem beruflichen Abschluss enden. Maßnahmen 
der Berufsausbildungsvorbereitung zielen nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch und dem Berufsbildungsgesetz darauf ab, lernbeeinträchtigten und 
sozial benachteiligten Jugendlichen Ausbildungsreife zu vermitteln. Hierun-
ter fallen auch das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder Berufsgrundbildungs-
jahr (BGJ), sowie die betriebliche Einstiegsqualifizierung nach der Richt-
linie zur Durchführung des Sonderprogramms Einstiegsqualifizierung Jugend-
licher (EQJ-Programm). 
 
Mit Nummer 2 werden Ausnahmen in den Fällen zugelassen, in denen die Aus-
länder nur vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind. 
 
Nach Nummer 3 kommen Ausnahmen für Alleinerziehende mit einem oder mehreren 
Kindern in Betracht, die vorübergehend auf Sozialleistungen angewiesen 
sind, weil ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist, 
wenn diese die Erziehung des oder der Kinder gefährden würde. Die Erziehung 
eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist nach § 10 Abs. 1 
Nr. 3 SGB II in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer 
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Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten 
Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist. 
 
Nummer 4 erfasst die Ausländer, die vor Erreichen der Altersgrenze von 65 
Jahren aufgrund von Erwerbsunfähigkeit eine eigenständige Lebensunterhalts-
sicherung aus eigener Erwerbstätigkeit nicht erbringen können. Vorausset-
zung ist jedoch, dass der Lebensunterhalt einschließlich einer erforderli-
chen Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne Leistungen der öffentli-
chen Hand dauerhaft gesichert ist. Leistungen, die auf Beitragszahlungen 
beruhen, bleiben außer Betracht. 
 
Die Anwendung der Ausnahme von Nummer 5 kommt nur unter den kumulativ ge-
nannten Voraussetzungen in Betracht. Maßgeblich ist das Lebensalter, das 
der Ausländer zum Zeitpunkt der am 1. Januar 2010 anstehenden Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis erreicht hat. Damit werden auch die Ausländer er-
fasst, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 
1 noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben, dieses aber im Verlauf der 
Geltungsdauer der ersten Aufenthaltserlaubnis vollenden werden. Zum Zeit-
punkt der Verlängerung muss der Ausländer Kinder oder Enkel in Deutschland 
haben, die über einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland verfügen. Es 
ist nicht erforderlich, dass diese im Besitz einer Niederlassungserlaubnis 
sind, es reicht aus, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Kindes oder Enkels 
eine Aufenthaltsverfestigung ermöglicht. Dies ist insbesondere dann nicht 
gegeben, wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis des Kindes oder des 
Enkels nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen wurde. 
 
Für den Personenkreis der Ausländer, die die genannte Altersgrenze erreicht 
haben, dürfen keine Sozialleistungen in Anspruch genommen werden. Dies gilt 
sowohl für Leistungen zum Lebensunterhalt als auch für Leistungen für die 
Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit. Sofern der Le-
bensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln (z.B. Altersrente) gesichert ist, 
kann von einer Sicherung des Lebensunterhaltes ausgegangen werden, wenn si-
chergestellt ist, dass unterhaltsverpflichtete Familienangehörige auch in 
die Unterhaltsverpflichtung genommen werden können. Bei Ausländern, bei de-
nen bereits zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung auf Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis nach Absatz 1 die Sicherung des Lebensunterhalts ohne In-
anspruchnahme öffentlicher Mittel nicht gewährleistet ist, kommt der das 
Ermessen bindenden Formulierung in Absatz 1 „soll erteilt werden“ eine be-
sondere Bedeutung zu. Ist bereits zu diesem Zeitpunkt der Lebensunterhalt 
nicht ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert und liegen auch 
keine begründeten Anhaltspunkte dafür vor, dass zukünftig die Inanspruch-
nahme öffentlicher Mittel entfällt, ist damit ein hinreichender Grund gege-
ben, von dem im Regelfall ermessensbindenden „soll“ abzuweichen, denn es 
ist mit den Zielen des § 104a nicht vereinbar, Ausländern eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen, wenn bereits bei Erteilung feststeht, dass eine Ver-
längerung nicht erfolgen kann.  
 
Nach Absatz 7 dürfen die Länder anordnen, dass Staatsangehörigen bestimmter 
Staaten aus Gründen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland eine Auf-
enthaltserlaubnis zu versagen ist. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit 
bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des In-
nern. Damit können Ausländer aus bestimmten Staaten von der Regelung ausge-
schlossen werden, wenn erhebliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
ihrem Aufenthalt entgegenstehen. 
 
Zu § 104b 
 
Der neue § 104b sieht ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für integrierte 
Kinder im Alter zwischen 14 und 17 Jahren vor.  
 
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 11. November 2005 war aus-
drücklich vereinbart worden, im Rahmen der Evaluierung zu prüfen, ob die 
humanitären Probleme mit Blick auf in Deutschland aufgewachsene Kinder be-
friedigend gelöst sind. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere die Frage 
aufgeworfen, inwieweit Kindern, die seit Jahren in Deutschland leben und 
sich gut integriert haben, das rechtsuntreue Verhalten ihrer Eltern zuge-
rechnet werden kann. § 104b ermöglicht daher die Erteilung eines eigenstän-
digen Aufenthaltsrechts an integrierte minderjährige Kinder, die sich am 
Stichtag seit sechs Jahren in Deutschland aufgehalten und das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, wenn ihren Eltern eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
104a nicht erteilt oder verlängert wurde, etwa weil sie die Ausländerbehör-
de vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht oder 
Straftaten begangen haben, § 104a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 6. 
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